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 23.	EINWOHNERGEMEINDE OBERHÜNIGEN


Nr. 6/2011 vom 28. Oktober 2011

Kurzinformationen

Papiersammlung

Montag, 07. November 2011, 08.00 - 11.00 Uhr

Das Papier und Karton wird wiederum durch die Schüler eingesammelt. Wir bitten die Bevölkerung, das Papier mit einer Schnur sauber zu bündeln. Es darf nicht in Tragtaschen, Säcken oder Schachteln verpackt werden. Kartons sind flach zu drücken und separat zu bündeln. Das Material ist bis spätestens um 07.30 Uhr bereitzustellen.

Für die Papiersammlung erlaubt sind Zeitungen, Heftli, Couverts mit und ohne Fenster, Korrespondenz- und Notizpapier, Telefonbücher u.ä.m. Als Karton können Couverts aus Karton oder Wellpappe, Eierkartons, Flachkartons, Früchte- und Gemüsekartons, Schachteln aus Karton und Packpapier abgegeben werden.

Nicht erlaubt sind beschichtetes Geschenkpapier, Blumenpapier, Etiketten, Fototaschen, Haushaltpapier, Papiertischtücher, Futtermittelsäcke, Zementsäcke, usw. Diese Materialien sind der normalen Kehrichtabfuhr zu übergeben.

Besten Dank im Voraus für eine geordnete und rechtzeitige Bereitstellung des Materials.


Änderung Gebührenverordnung zum Abwasserreglement

Gestützt auf Art. 45 der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 geben wir hiermit bekannt, dass der Gemeinderat Oberhünigen an seiner Sitzung vom 15. September 2011 folgende Änderung der Gebührenverordnung zum Abwasserreglement beschlossen hat:

Die pauschale Verbrauchsgebühr für die Einleitung von Abwasser berechnet sich pro Bewohner und Tag auf 200 lt (gemäss Richtlinie Amt für Wasser und Abfall) ausmachend 73 m3 pro Bewohner und Jahr. (vorher: 175 lt, ausmachend 63 m3 pro Bewohner und Jahr).

Die Änderung tritt vorbehältlich allfälliger dagegen erhobener Beschwerden am 01. November 2011 in Kraft.

Die Gebührenverordnung kann bei der Gemeindeverwaltung Oberhünigen in Zäziwil eingesehen und bezogen werden.


Naturgefahrenkarte

Die Gemeinden sind gesetzlich für die Abwehr von Naturereignissen und die Sicherheit der Bevölkerung im Siedlungsgebiet verantwortlich. Sie haben im Speziellen die Pflicht, im Falle von erkennbaren Naturgefahren, im Siedlungsbereich Gefahrenkarten erstellen zu lassen. Am 11. März 2010 hat der Oberingenieurkreis II die Arbeitsgemeinschaft IGG Ingenieur- und Geologengemeinschaft, Kellerhals + Haefeli AG und Kissling + Zbinden AG, beauftragt, die Gefahrenkarte für die Gemeinde Oberhünigen zusammen mit anderen Gemeinden der Umgebung zu erarbeiten.

Die kantonalen Fachstellen (Tiefbauamt, Oberingenieurkreis II und KAWA, Abt. Naturgefahren) haben die Gefahrenkarte samt zugehörigem technischem Bericht von der beauftragten Ingenieurgemeinschaft erhalten und geprüft. Die Gefahrenkarte erfüllt die im Pflichtenheft umschriebenen Anforderungen und wurde in diesem Sinne der Gemeinde zur raumplanerischen Umsetzung (Ortsplanung, Behandlung Baugesuche) empfohlen. Grundsätzlich sind Kanton und Gemeinden verpflichtet, die vorhandenen Grundlagen (Gefahrenkarte, Ereigniskataster, Gefahrenhinweiskarte usw.) bei allen raumwirksamen Tätigkeiten zu berücksichtigen.

Die Gefahrenkarte muss nun innerhalb von 2 Jahren seit der Anerkennung in die Ortsplanung integriert werden. Der Gemeinderat wird das nötige Verfahren in die Wege leiten.

Die Gefahrenkarte und die dazugehörigen Unterlagen liegen ab sofort bis zum 30. November 2011 öffentlich zur Einsichtnahme in der Gemeindeverwaltung, 3532 Zäziwil, auf.


Bepflanzungen entlang öffentlicher Strassen

Bepflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassenraum hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmenden. Wir machen Sie daher auf die geltenden Bestimmungen des Strassengesetzes und der Strassenverordnung aufmerksam:

· Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht hochstämmige Bäume müssen seitlich mindestens einen Abstand von 50 cm zum Fahrbahnrand aufweisen. Überhängende Äste dürfen nicht in den über der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen. Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden.
· An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn um höchstens 60 cm überragen. Für die nicht hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen Kulturen und dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Danach müssen solche Pflanzen bis zu einer Höhe von 1.20 Metern einen Strassenabstand von 0.5 Metern ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der Geltungsbereich erstreckt sich auch auf bestehende Pflanzen.
· Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtnerische und landwirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais, Getreidearten) sind in einem genügend grossen Abstand gegenüber der Fahrbahn anzupflanzen, damit nicht ein Zurückschneiden bzw. ein vorzeitiges Mähen erfolgen muss.
· Die Grundeigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen Strassen privater Eigentümer haben Bäume und grössere Äste, welche dem Wind und den Witterungseinflüssen nicht genügend Widerstand leisten und auf die Verkehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu beseitigen. Sie haben die Verkehrsfläche von hinuntergefallenem Reisig und Blattwerk zu reinigen.

Wir fordern die Strassenanstösser auf, die Äste und Bepflanzungen wenn nötig auf das vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden. Bei Missachtung der obenerwähnten Bestimmungen kann die Gemeinde oder der Kanton das Verfahren zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes einleiten.


Zum Schluss

Bei Unstimmigkeiten im Leben halte dich nur an die augenblickliche
Situation – die Vergangenheit lass ruhen.


Redaktion: Gemeindeverwaltung Oberhünigen, Bernstrasse 1, 3532 Zäziwil, Telefon 031 710 33 33
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